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1. Einleitung

Der fortschreitende digitale Wandel prägt die Wissenschaft in vielfäl-
tiger Weise. Mit der Entwicklung generativer Modelle der Künstlichen 
Intelligenz (KI), insbesondere sogenannter Large Language Models 
(LLM), entstehen neue Möglichkeiten der Informationsverarbeitung, 
Textgenerierung und Analyse. Diese Entwicklungen wirken sich zu-
nehmend auch auf Prozesse der Forschungsförderung aus, insbeson-
dere auf die wissenschaftliche Begutachtung, die als Kernverfahren 
der Qualitätssicherung im Fördersystem der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) gilt.

Vor diesem Hintergrund hat die DFG die Rolle und den möglichen 
Einsatz von KI in der Begutachtung intensiv geprüft. In einer Stellung-
nahme der DFG vom September 2023 wurde eine Nutzung von KI in 
Begutachtungsverfahren zunächst ausgeschlossen, um klare Rahmen-
bedingungen und Handlungssicherheit in Bezug auf diese sich rasch 
entwickelnde Technologie zu schaffen. Wie angekündigt, erfolgte in 
den Jahren 2023 bis 2025 auch auf Basis einer engmaschigen Be-
obachtung der aktuellen Entwicklungen eine umfassende Neubewer-
tung. Ziel war es, Chancen und Risiken zu analysieren, rechtliche und 
ethische Rahmenbedingungen zu klären und eine verantwortungs-
volle Grundlage für die Nutzung von KI in der Begutachtung zu schaf-
fen.

Das vorliegende Whitepaper fasst diesen Klärungsprozess zusam-
men. Es beschreibt die Entwicklung der internen Diskussionen, zeigt 
die fachlichen, rechtlichen und technischen Argumente auf und be-
gründet die Einführung der Leitlinie zur Nutzung von (generativer) 
Künstlicher Intelligenz in der Begutachtung, die im Dezember 2025 
beschlossen wurde.

2. Ausgangslage und bisherige Position der DFG

Das Präsidium der DFG veröffentlichte im September 2023 eine Stel-
lungnahme zum Einfluss generativer Modelle auf Wissenschaft und För-
derhandeln. Darin wurde betont, dass generative KI-Systeme erhebliche 
Potenziale für Forschung und Wissensproduktion bergen, zugleich aber 
Fragen der wissenschaftlichen Integrität, der Transparenz und der Ver-
traulichkeit sowie epistemische Fragen aufwerfen.

Im Kontext der Begutachtung wurde die Nutzung solcher Systeme 
seinerzeit zunächst ausgeschlossen. Begründet wurde dies mit dem 
besonderen Schutzbedarf vertraulicher Antragsunterlagen und der 
Verantwortung der Gutachter*innen für Inhalt und Qualität ihrer Be-
urteilungen. In der Stellungnahme wurde betont, dass Gutachten aus-
schließlich von Menschen zu verantworten seien und dass die Nutzung 
generativer Modelle im Rahmen des Begutachtungsverfahrens mit Blick 
auf dessen Vertraulichkeit unzulässig sei.

Diese Position war jedoch ausdrücklich als Zwischenstand markiert. 
Das Präsidium kündigte in der Stellungnahme an, die technischen und 
rechtlichen Entwicklungen zu beobachten und auf Grundlage empi-
rischer Erfahrungen zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen 
ein Einsatz von KI künftig möglich wäre. Zu diesem Zweck wurde die  

Senatsarbeitsgruppe „Digitaler Wandel“ mit der Aufgabe betraut, die 
relevanten epistemischen, technischen, rechtlichen und ethischen Fra-
gen zu vertiefen.

3. Verlauf der Diskussion in den Gremien der DFG

Zwischen 2023 und 2025 befasste sich die Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
des Senats „Digitaler Wandel“ in mehreren Sitzungen mit möglichen 
funktionalen Dimensionen von KI in der Begutachtung. In den Dis-
kussionen spiegelt sich ein Wandel von einer vorsorglich restriktiven 
Haltung hin zu einer regulativ-ermöglichenden Perspektive wider.

Im Jahr 2023 standen zunächst technische und epistemische Frage-
stellungen im Vordergrund. Diskutiert wurden der „Blackbox-Charak-
ter“ generativer Modelle, mangelnde Nachvollziehbarkeit, potenzielle 
Verzerrungen in den Trainingsdaten, Umgang mit Bias, Funktion und 
Weiterentwicklung von Peer-Review sowie die Gefahr, dass etablierte 
Forschungspositionen durch datengetriebene Wahrscheinlichkeiten 
überproportional reproduziert werden. Auch datenschutzrechtliche 
und urheberrechtliche Anforderungen an den Einsatz von KI wurden 
als wesentliche Hinderungsgründe benannt.
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Ab 2024 verlagerte sich der Schwerpunkt der Diskussion auf die 
Frage, unter welchen Bedingungen eine rechtskonforme und wissen-
schaftsgeleitet vertretbare Nutzung möglich wäre. Dabei erfolgte eine 
systematische Differenzierung zwischen drei Typen von KI-Systemen: 
kommerzielle cloudbasierte Modelle (Typ A), lizenzierte Dienste mit 
Datenschutzvereinbarungen (Typ B) und lokal oder institutionell ge-
hostete Open-Source-Modelle (Typ C). Diese Unterscheidung eröffne-
te die Möglichkeit, sichere Einsatzszenarien zu identifizieren. Insbe-
sondere Typ-C-Systeme wurden als wissenschaftsnah und passend für 
eine rechtskonforme Ausgestaltung bewertet.

Parallel dazu konkretisierte sich mit der Verabschiedung der europä-
ischen KI-Verordnung (EU) 2024/1689 ein rechtlicher Rahmen, der 
die Verantwortlichkeiten von Betreibern und Nutzer*innen von KI-
Systemen regelt. Diese Entwicklungen ermöglichten es der DFG, die 
bis dahin geltende Ausschlusspraxis neu zu bewerten.

In der abschließenden Beratungsphase im Jahr 2025 entstand in der 
Arbeitsgruppe Konsens darüber, dass die Nutzung von KI in der Begut-
achtung unter klaren Bedingungen möglich sein soll. Grundlage dafür 
bilden die vier Prinzipien Vertraulichkeit, Transparenz, Qualitätssiche-
rung und Verantwortung. Auf dieser Basis wurde die Entwicklung  
einer verbindlichen Nutzungsleitlinie angegangen.

4. Chancen und Nutzungspotenziale

Die Diskussionen zeigten, dass der Einsatz von KI in der Begutach-
tung nicht nur Risiken, sondern auch substanzielle Potenziale birgt. 
KI-Systeme können etwa zur Effizienzsteigerung beitragen, indem sie 
Gutachter*innen bei der Strukturierung, Literaturrecherche, sprachli-
chen Überarbeitung und formalen Prüfung ihrer Texte unterstützen. 
Durch diese Entlastung kann die Fokussierung auf die inhaltliche Be-
urteilung wissenschaftlicher Qualität erleichtert werden.

Darüber hinaus kann die Nutzung von KI die Vergleichbarkeit von 
Gutachten erhöhen. Besser strukturierte Texte und präzisere Formulie-
rungen tragen zur Klarheit von Gutachten bei. Besonders in mehrspra-
chigen oder interdisziplinären Begutachtungskontexten kann dies die 
Verständlichkeit und Kohärenz der Beurteilungen verbessern.

Nicht zuletzt eröffnet der Einsatz von KI die Möglichkeit, wissen-
schaftliche Begutachtungsverfahren stärker an den Stand technischer 
Innovationen anzupassen. Die kontrollierte Integration digitaler Werk-
zeuge in den Begutachtungsprozess entspricht dem Selbstverständnis 
der DFG als lernender und wissenschaftsgeleiteter Organisation, die 
den digitalen Wandel aktiv gestaltet.

Diese Potenziale lassen sich nur dann realisieren, wenn die Nutzung 
von KI klar geregelt, rechtlich abgesichert und durch transparente Ver-
fahren kontrolliert wird.

5. Herausforderungen und Risiken

Die Einführung von KI in der Begutachtung erfordert eine kritische 
Auseinandersetzung mit den Risiken, die mit der Technologie verbun-
den sind.

Grundsätzlich besteht die Gefahr inhaltlicher Verzerrungen durch 
sogenannte Bias-Strukturen. Generative Modelle basieren auf sta-
tistischen Wahrscheinlichkeiten und spiegeln gesellschaftliche,  
kulturelle und disziplinäre Dominanzen wider. Gerade neue und inno-
vative Ansätze können daher nicht entsprechend abgebildet werden. 
Ohne kritische Prüfung können diese Verzerrungen die Objektivität 
und Vielfalt wissenschaftlicher Bewertungen beeinträchtigen; dies ist 
in jedem Fall zu vermeiden.

Ein weiteres Risiko betrifft die ungleiche Kompetenzverteilung im 
Umgang mit KI. Die Fähigkeit, KI-generierte Inhalte zu beurteilen, 
ist unter Gutachter*innen unterschiedlich ausgeprägt. Dies kann zu 
Qualitätsunterschieden in der Nutzung führen. Die DFG berücksichtigt 
diese Herausforderung, indem sie Maßnahmen zur Information und 
Sensibilisierung vorsieht.

Besonders hervorzuheben ist die Wahrung der Vertraulichkeit. Förder-
anträge enthalten häufig unveröffentlichte Forschungsideen, Daten 
und methodische Details, deren Schutz ein zentrales Element wis-
senschaftlicher Integrität darstellt. Jede Weitergabe dieser Inhalte an 
externe Systeme oder Dritte ist mit diesem Prinzip unvereinbar. Daher 
ist der Einsatz cloudbasierter Systeme ohne vertraglich garantierte 
Datensicherheit nicht gestattet.

Diese und weitere Aspekte verdeutlichen, dass der Einsatz von KI 
nur auf Grundlage verbindlicher Rahmenbedingungen möglich ist. 
Zunächst ist auf verschiedenen rechtlichen Ebenen erforderlich, dass 
die antragstellenden Personen dem Einsatz von KI in der Begutach-
tung im beschriebenen Rahmen zustimmen. Gleichzeitig müssen die 
Gutachter*innen verbindlich anerkennen, KI nur in ebendieser Weise 
zum Einsatz zu bringen. Um die Gutachter*innen beim bestimmungs-
gemäßen Einsatz von KI zu unterstützen, wurde eine Leitlinie erar-
beitet, die praxisnah Anforderungen an rechtliche Sicherheit, ethische 
Verbindlichkeit und Verfahrensqualität gleichermaßen beschreibt.

6. Leitlinie zur Nutzung von KI in der Begutachtung

Die im Dezember 2025 verabschiedete Leitlinie zur Nutzung von (ge-
nerativer) Künstlicher Intelligenz in der Begutachtung bildet den nor-
mativen Rahmen für den künftigen Einsatz von KI-Systemen in DFG-
Begutachtungsverfahren.

Die Leitlinie definiert den Einsatz von KI als unterstützendes Werk-
zeug, nicht als Ersatz menschlicher Beurteilung. KI darf zur sprach-
lichen und strukturellen Unterstützung, zur Literaturrecherche oder 
zur formalen Textprüfung eingesetzt werden. Die wissenschaftliche 
Analyse, Bewertung und Empfehlung verbleiben als Aufgaben aus-
schließlich bei den Gutachter*innen.

Zentraler Bestandteil ist das Prinzip der Vertraulichkeit: Antragsinhalte 
dürfen nur in Systemen verarbeitet werden, die eine gesicherte, nicht 
öffentliche Datenverarbeitung gewährleisten. Dies trifft insbesondere 
auf lokal installierte oder institutionell gehostete Anwendungen zu. 
Eine Nutzung von cloudbasierten Systemen ist nur dann zulässig, 
wenn vertraglich ausgeschlossen ist, dass Daten gespeichert oder zu 
Trainingszwecken verwendet werden und davon ausgegangen wer-
den kann, dass dieser vertraglichen Pflicht auch entsprochen wird.
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Zudem schreibt die Leitlinie eine Transparenzpflicht vor, d.h. die Nut-
zung von KI ist gegenüber der DFG offenzulegen. Diese Offenlegung 
dient der Transparenz im Entscheidungsprozess und unterstützt so das 
Vertrauen in die Integrität des Begutachtungsprozesses.

Darüber hinaus betont die Leitlinie das Prinzip der Qualitätssicherung: 
KI-generierte Inhalte dürfen nicht unreflektiert übernommen werden. 
Sie müssen auf Richtigkeit, Verzerrungen und fachliche Angemessen-
heit geprüft werden. Die inhaltliche Verantwortung liegt unverändert 
bei der Person, die das Gutachten erstellt.

Mit der Leitlinie wird ein ausgewogener, rechtssicherer Rahmen ge-
schaffen, der die Nutzung von KI ermöglicht, ohne die Grundprinzipien  
wissenschaftlicher Integrität zu gefährden.

7. Perspektive und institutionelle Konsequenzen

Mit der Leitlinie und der Abgabe der damit verbundenen Erklärungen 
wird der Einsatz von KI in der Begutachtung zulässig, sofern die fest-
gelegten Anforderungen eingehalten werden. Für die DFG ergeben 
sich daraus mehrere Handlungsfelder. Dazu zählen die Information 
der Gutachter*innen über die rechtlichen und ethischen Rahmenbe-
dingungen, die Betonung der Relevanz von Kompetenzen im Umgang 
mit KI sowie die kontinuierliche Beobachtung der Anwendungspraxis. 
Ziel ist es, auf Grundlage dieser Erfahrungen künftige Anpassungen 
der Leitlinie evidenzbasiert vornehmen zu können.

8. Schlussfolgerung

Mit der Einführung der Leitlinie zur Nutzung von KI in der Begutach-
tung wurde ein zentraler Schritt zur Aktualisierung der wissenschafts-
geleiteten Förderpraxis vollzogen. Die Leitlinie schafft Klarheit über 
zulässige Anwendungen, legt Verantwortlichkeiten fest und sichert 
die Einhaltung der Grundprinzipien wissenschaftlicher Integrität.

Die DFG versteht Künstliche Intelligenz als Instrument zur Unter-
stützung, nicht als Ersatz wissenschaftlicher Urteilskraft. Durch die 
Verknüpfung von technologischer Offenheit und normativer Bindung 
in ihren Maßnahmen trägt die DFG dazu bei, Vertrauen, Transparenz 
und Qualität im Begutachtungsverfahren langfristig zu sichern. Damit 
wird die wissenschaftliche Begutachtung als zentrales Element des 
Förderhandelns weiterentwickelt – im Einklang mit den Anforderun-
gen eines digitalen, innovationsorientierten Wissenschaftssystems.

Mitglieder und Ständige Gäste der Ad-hoc-Arbeitsgruppe 
des Senats der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu 
Themen des Digitalen Wandels, 2022–2026
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